
468 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XII. GP. 

Bericht 
des Ausschusses rür Land- und Forstwirtschaft 

über den Antrag der Abgeordneten Minko­
witsch und Genossen betreffend ein Bundes­
gesetz, . mit dem das Bundesgesetz, mit dem 
Maßnahmen zur Vier besserung der Besitz­
struktur bäuerlicher Betriebe gefördert wer-

den, abgeändert wird (301 A) 
Die Abgeordneten Minkowitsch und Genossen 

haben in der Sitzung des Nationalrates vom 
29. Oktober 1970 den vmIiegenden Initiativ­
antrag eingebracht. Dem vorliegenden Gesetzes­
antrag liegen folgende Erwägunlgen der vorer­
wähnten Abgeordneten zugrunde: 

Die Siedlungsträger sind bemüht, .grundsätz­
lich nur solche Liegenschaften anzukaufen und 

. vorzufinanzieren, . welche in kürzester Zeit 
wieder - zumindest überwiegend ---:- an bäuer­
liche Betriebe weiterverka.uft werden können. 
Für die Vorfinanzierung der Kaufpreise an die 
Verkäufer 'benötigen die Sied<lungsträger enorme 
Kreditmittel, welche die Kred-itinstitute nur 
gegen entsprechende Sicher1heiten abgeben 
können. 

Auf Grund der Bestimmungen des § 4 Ahs. 2 
Z. 3. darf der Bundesminister für Finanzen Aus­
falls:bürgschaften (§ 4 Abs. 1) nur mit höchstens 
80% der jeweiligen Kreditsumme übernehmen. 
Die Siedlungsträger selbst verfügen mangels aus­
reichender Eigenmittel nicht über ausreichende 
Sicherstellungsmöglichkeiten. Dies hat dazu ge­
führt, daß 1970 kein einziger Antrag eines Sied­
lungsträgers auf Bürgschaftsübernahme gestellt 
wurde. 

In der jahrelangen Tätigkeit der Siedlungs­
träger gibt es kein einziges Rechtsgeschäft, durch 
welches bei emem Wiedervelikauf ein Verlust 
eingetreten wär.e. Selbst bei emer vollen 

Fachleutner 
Berichterstatter 

Haftungsübernahme durch den Bund, wie sie 
der Entwurf vorsieht, ist auch in Zukunft fast 
nicht damit zu rechnen, daß der Bund aus der 
übernommenen Haftung zur Zahlung herange­
zogen wird. Aus den genannten Gründen sieht 
der Entwurf vor, § 4 Albs. 1 dahin zu ändern, 
daß der Bundlesminister für Finanzen ermächtigt 
wird, . namens des Bundes Ausfall~bürgschaften 
bis zur vollen Kre·ditsumme :z.u übernehmen. Die 
prozentuelle Beschränkung in § 4 Abs. 2 Z. 3. 
hat daher zu entfallen. 

Der Ausschuß für Land- und Forstwirtschaft 
hat den Initiativantrag in seiner Sitzung vom 
17. Juni 1971 in Verthandlung gezogen. 

An der Debatte beteiligten sich außer dem 
Berichterstatter die Aibgeordneten Dr. S c r i n z i, 
Pan s i, Dipl.-Ing. Dr. Lei t n e r, Dr. Re i n­
ha r t, Dipl.-Ing. Dr. Z it t m a y r, P f e i f e r 
und M eiß I sowie der Aus s c h u ß 0 b man n 
und ·der Bundesminister für Land- und Forst­
wirtschaft Dipl.-Ing. Dr. Oskar W e i h s. 

Tm Zuge der Beratung über den Initiativantrag 
hat der Ausschuß auf Antrag der Abgeordneten 
Dr. Sc r in z i und Dipl.-Ing. Dr. Lei t n e r die 
Streichung des Art. I Z. 1 des Initiativantrages 
und eine Festsetzung des Wirksamkeitsbeginnes 
mit 1. Jänner 1972 vorgenommen. 

Bei der Abstimmung wurde der .Gesetzentwurf 
in der dem Bericht angeschlossenen Fassung mit 
Stimmenmehrheit angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus­
schuß für Land!- und Forstwirtschaft den A n­
t rag, der Nationalrat wolle dem an g e­
s chI 0 s sen enG e setz e n t w u r f die ver­
fassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, am 17. Juni 1971 

Minkowitsdt 
Obmann 
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Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, Bundes Ausfallslbürgschaften für Darlehen und 
mit dem das Bundesgesetz, mit dem Maß- Kredite (im folgenden Kredite genannt) bis zur 
nahmen zur Verbesserung der Besitzstruktur vollen Kreditsumme zu übernehmen, die Sied­
bäue1'llicher Betriebe gefördert werden, abge- lungsträger zum Ankauf von Betrieben, Grund-

ändert wird . stücken und Gebäuden (im folgenden Liegen-
Der Nationalrat hat beschlossen: sch.aften genannt) bei einer inländischen Kredit­

unternehmung aufnehmen." 
Artikel I 

2. § 4 Abs. 2 Z. 3 hat zu entfallen. An Stelle 
Das Bundesges.etz, mit dem Maßnahmen zur der Ziffern 4 bis 7 treten die Ziffern 3 bis 6. 

Verlbesserung der Besitzstruktur bäuerlicher Be­
triebe geför.dert werden, BGBl. Nr. 298/1969, 
wird abgeändert wie folgt: 

1. § 4 Abs. 1 hat zu lauten: 
,,(1) Zur Förderung der Verbesserung der Be­

sitzstruktu.r bäuerlicher Betriebe (§ 1 Abs. 2 
des Landwirtschaftlichen Siedlungs-Grundsatz­
gesetzes, BGBl. Nr. 79/1967) wird der Bundes­
minister für Finanzen ermächtigt, namens des 

Artikel 11 
Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Jänner 1972 

in Kraft. 

Artikel III 
Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 

hinsichtlich § 2 der Bundesminister für Land­
und Forstwirtschaft, ,hinsichtlich §4 der Bundes­
minister für Finanzen :betr,aut. 
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